
Arbeits- und Industriesoziologische Studien 13 (2) 2020: 142–157  
 

„Leasing ist wie ein stummer Streik“ –  
Zeitarbeit in der Pflege 
 
Isabelle Riedlinger, Gabriele Fischer, Nora Lämmel, Tanja Höß1  
 

Zusammenfassung: Vor dem Hintergrund des bundesweiten Fachkräftemangels in der 

Pflege verwundert es, dass Zeitarbeit innerhalb der Pflegebranche als Beschäftigungsform eine 

wachsende Bedeutung erhält. Allerdings funktioniert Zeitarbeit in der Pflege im Vergleich zu 

anderen Branchen nach anderen Logiken: Während beispielsweise im verarbeitenden Gewerbe 

durch den Einsatz von Zeitarbeitskräften bei schwankender Konjunktur Flexibilität gewähr-

leistet oder Personalkosten gesenkt werden können, besteht in der Pflege ein anhaltend hoher 

Personalbedarf und die Kosten für Zeitarbeiter*innen übersteigen häufig die des Stammperso-

nals. Das in anderen Branchen üblicherweise als prekär bewertete Arbeitsverhältnis bietet Pfle-

gefachkräften hingegen die Möglichkeit, sich dem zunehmenden Druck des Arbeitsalltags ge-

prägt von Fachkräftemangel als individuelle (Teil-)Exitstrategie zu entziehen und gleichzeitig 

passende Rahmenbedingungen für den Einsatz mit den Zeitarbeitsagenturen auszuhandeln. 

Durch die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung sind Pflegeeinrichtungen gesetzlich ver-

pflichtet, Fachkraftquoten trotz Fachkräftemangel einzuhalten, was den Zeitarbeitskräften 

entsprechende Verhandlungsmacht verleiht. Anhand empirischer Daten wird beleuchtet, wie 

Zeitarbeit aus der Perspektive der Einrichtungsleitungen und des Stammpersonals eingeordnet 

und aus welchen Gründen sie von Beschäftigten gewählt wird. Zudem wird der Frage nach-

gegangen, welche Bedeutung diese Entwicklung für die Pflegebranche insgesamt haben kann.  

Abstract: Regarding the nationwide need of professional nurses in Germany, it seems surpris-

ing that there is a growing demand for temporary employment. However, temporary employ-

ment in the field of professional nursing follows different rules than it does in other profes-

sional areas. In the manufacturing sector for example temporary employment is used to in-

crease flexibility in times of economic fluctuations or to lower personnel costs, whereas there 

is a constant lack of skilled workers in the care sector, where temporary employment causes 

greater expenses than permanent staff. Usually seen as a precarious form of employment, it 

gives nurses the opportunity to elude from increasing pressure of everyday work as an indi-

vidual (part) exit strategy and to create basic conditions that fit individual needs in terms of 

working. Due to the law, that sets the minimum level for skilled workers in care facilities and 

hospitals, these organisations are forced to employ nurses which increases their negotiation 
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power. Based on empirical data, we examine how temporary employment is discussed from 

different point of views (nursing management, permanent staff and temporary workers) and 

what impact these development can have for the care sector.   

1 Aktuelle Personalsituation in der Pflege 

In den letzten Jahren ist über die Pflege und ihre Arbeitsbedingungen in Deutschland insbe-

sondere aufgrund des eklatanten Fachkräftemangels breit politisch wie auch medial diskutiert 

worden. Auslöser sind u. a. die zunehmende Anzahl von offenen Stellen in der Gesundheits-, 

Kranken- und Altenpflege, die immer länger nicht besetzt werden können. Daraus resultiert 

bei den examinierten Fachkräften eine Arbeitslosenquote über alle Versorgungsbereiche hin-

weg von durchschnittlich 1,0 Prozent – oder mit anderen Worten ausgedrückt: Es gibt kaum 

Arbeitsmarktreserven im gesamten Pflegesektor (Bundesagentur für Arbeit 2019: 10−15). Vor 

dem Hintergrund des demografischen Wandels wird bis zum Jahr 2050 ein Zuwachs an po-

tentiell pflegebedürftigen Personen von 1,59 Millionen prognostiziert (Statista 2020), wodurch 

sich die Situation zunehmend verschärfen wird. Diese Zahlen legen nahe, dass in der Pflege 

derzeit und dauerhaft im Kontext von Personalengpässen gearbeitet wird, was nicht zuletzt 

durch die Corona-Pandemie besonders deutlich wurde. Für die Einrichtungen bedeutet dies, 

einen Betrieb aufrechterhalten zu müssen, während eine teilweise gesetzlich vorgegebene 

Fachkraftquote nicht mehr ohne weiteres gewährleistet werden kann. Die entsprechenden 

Bestimmungen, wie die seit 1. Januar 2020 in Kraft getretene Pflegepersonaluntergrenzen-Ver-

ordnung (PpUGV), setzen die Einrichtungen durch Androhung hoher Geldstrafen unter 

Druck, eine entsprechende Anzahl qualifizierter Fachkräfte pro Schicht zu gewährleisten. Für 

die angestellten Pflegefachkräfte bedeutet das nicht selten, dass kurz- oder längerfristige Per-

sonalausfälle vom bestehenden Stammpersonal kompensiert werden. Neben alltäglicher Ar-

beitsverdichtung werden häufig Personalrotationen über verschiedene Stationen hinweg oder 

kollegial organisiertes Einspringen in der Freizeit über eine Anhäufung von (unbezahlten) 

Überstunden als betriebliche Maßnahmen eingesetzt. Für die zwischen 80 Prozent (Kranken-

pflege) und 84 Prozent (Altenpflege) weiblichen Beschäftigten (Bundesagentur für Arbeit 

2019: 8) ergibt sich, über den zusätzlichen Zugriff auf Zeitressourcen, nicht selten ein Konflikt 

mit weiteren Care-Aufgaben – ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf die berufliche 

Zufriedenheit oder eine ausgewogene sogenannte Work-Life-Balance. 

2 Zeitarbeit in der Pflege 

Vor dem Hintergrund dieser Personalsituation in der Pflege erscheint es paradox, dass Zeitar-

beit als Beschäftigungsoption eine wachsende Bedeutung erhält. Die Bundesagentur für Arbeit 

konstatiert einen merklichen Anstieg von Pflegekräften, die als Zeitarbeitnehmer*innen be-

schäftigt sind. In den Jahren von 2014 bis 2018 stieg die Zahl der Zeitarbeitskräfte von 12.000 

auf 22.000 (Bundesagentur für Arbeit 2019: 9). Mit einem Anteil von lediglich zwei Prozent 

aller Beschäftigten in der Pflege handelt es sich immer noch um eine vergleichsweise geringe 

Anzahl (ebd.). Im Jahr 2019 stabilisiert sich die Zahl der Zeitarbeitnehmer*innen in der Pflege 

allerdings bzw. ist leicht rückläufig (Bundesagentur für Arbeit 2020c: 10). Hinzu kommt das 
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Verbot der Honorarkräfte in der Pflege, das diesen Trend weiter verstärkt (DBfK e. V. 2019: 

2). Die Gefahr in der wachsenden Bedeutung von Zeitarbeit wird darin gesehen, dass die 

Marktmacht der Zeitarbeitsagenturen steigt und die Arbeitsmarktsituation sich weiter zuspitzt 

bzw. das Ringen um Fachkräfte weiter verschärft. Widersprüchlich erscheint die Bedeutsam-

keit von Zeitarbeitsverhältnissen in der Pflege deshalb, weil sie dem ursprünglich angedachten 

Mechanismus von Zeitarbeit entgegenlaufen. Zeitarbeit wird in der Industrie insbesondere aus 

drei Motiven genutzt: a) als Flexibilitätsgewinn, b) zur Akquirierung neuer Mitarbeitenden und 

c) um Kosten zu sparen. Flexibilisierung bezieht sich hier auf die erleichterte Freistellung und 

Einstellung von Zeitarbeitenden im Vergleich zur Stammbelegschaft sowie die schnelle Reak-

tion auf Konjunkturänderungen. Zeitarbeitsfirmen haben für die Unternehmen zudem eine 

Recruiting-Funktion. Aufgrund der Anstellung über eine Zeitarbeitsfirma lassen sich die 

„neuen“ Arbeitnehmer*innen länger „testen“. Schließlich kann der Rückgriff auf Zeitarbeits-

firmen zur Senkung der Transaktionskosten beitragen (Schäfer 2017: 11 f.). In einer Branche 

mit ungünstigen Arbeitsbedingungen (unflexible Arbeitszeiten, nicht vorhandener Branchen-

tarifvertrag etc.) bieten Zeitarbeitsfirmen den Pflegefachkräften eine Festanstellung in der 

Agentur mit wechselnden Einsatzgebieten, die nach den Bedingungen der Zeitarbeitskräfte 

ausgesucht werden bzw. passen sich die Unternehmen den Forderungen der Agenturen und 

damit der Fachkräfte an (z. B. durch den Verzicht auf Nachtschichten). Der Arbeitsmarkt in 

der Pflege wird in diesem Anstellungsverhältnis offensichtlich: Die Unternehmen sind auf die 

Fachkräfte aus Zeitarbeitsfirmen angewiesen, um gesetzlich vorgeschriebene Fachkraftquoten 

einzuhalten, da ansonsten die Schließung von Betten droht (PpUGV im Krankenhaus).  

Zeitarbeit wurde erstmals 1972 im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) geregelt. Die-

ses soll den Zeitarbeitenden einen Mindestschutz garantieren, indem Zeitarbeitsfirmen der 

Arbeitgeberstatus zugeschrieben wurde. Die Regelungsbereiche umfassten u. a. den Schutz der 

Leiharbeiter*innen durch Befristungs-, Wiedereinstellungs- und Synchronisationsverbot sowie 

den Schutz des angestammten Personals mithilfe einer Überlassungshöchstdauer. Die Bundes-

agentur für Arbeit erhält die Aufgabe, Unternehmen den Einsatz von Zeitarbeit zu erlauben 

bzw. zu verweigern. Die Bundesregierung verpflichtet sich, regelmäßig über die Entwicklun-

gen im Zusammenhang mit dem AÜG zu berichten, woraufhin es bereits zu einer Vielzahl 

von Gesetzesanpassungen kam (Oschmiansky et al. 2014). Im Rahmen der Agenda 2010 

wurde das AÜG grundlegend reformiert, indem beispielsweise die Höchstüberlassungsgrenze 

sowie spezifische Befristungsregeln abgeschafft und stattdessen das Recht auf gleiche Arbeits-

bedingungen inklusive gleichem Entgelt eingeführt wurde. In der Folge kam es zu einem 

Wachstum der Zeitarbeitsbranche (Dreyer 2017: 16). 2011 wurde aufgrund der Europäischen 

Richtlinie über Leiharbeit (2008/104/EG) das erste Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmer-

überlassungsgesetzes zur Verhinderung von Missbrauch in der Arbeitnehmerüberlassung in 

nationales Recht überführt. Dank des neuen § 3a AÜG besteht nun die Möglichkeit, dass die 

Tarifparteien eine Lohnuntergrenze für Leiharbeiter*innen vereinbaren. Auf Antrag der Tarif-

partner*innen können seitdem Lohnuntergrenzen durch das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales per Rechtsverordnung verbindlich festgelegt werden (Oschmiansky et al. 2014). 

2017 wurde das AÜG erneut novelliert. Zeitarbeiter*innen dürfen infolgedessen u. a. maximal 

18 Monate „entliehen“ (§ 1 Abs.) und nicht in bestreikten Betrieben eingesetzt werden – es sei 

denn sie übernehmen Aufgaben, die vom Streik ausgenommen sind (§ 11 Abs. 5) (Haufe 
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2016). Die jüngste Novellierung des AÜG erfolgte im März 2020, inklusive neuer Mindest-

lohnbestimmungen (BMJV 2020). Seit dem 1. Januar 2020 können „Kosten für Leiharbeit nur 

bis zum Tariflohn vergütet […] und auch Zahlungen von Vermittlungsentgelten nicht im Pfle-

gebudget berücksichtigt werden“ (Bundesagentur für Arbeit 2020b: 9). Dies könnte dazu füh-

ren, dass die Zahl der Zeitarbeiter*innen stabil bleibt bzw. weiter abnimmt (ebd.). 

Die Bundesagentur für Arbeit beschreibt die Tendenzen der Zeitarbeit als Indikator für die 

Konjunktur einer gesamten Branche:  

„In Zeiten eines beginnenden konjunkturellen Aufschwungs steigt – neben beispielsweise 
dem Aufbau von Überstunden – die Nutzung von Leiharbeit zunächst an. Hält der Auf-
schwung an, steigt das Vertrauen der Unternehmen in die konjunkturelle Entwicklung und 
damit auch die Bereitschaft zu einer Erweiterung des Stammpersonals“ (Bundesagentur für 
Arbeit 2020a: 18).  

Für die Pflegebranche kann man im Zuge des bereits skizzierten demografischen Wandels von 

einem „anhaltenden Aufschwung“ sprechen. Es lässt sich dennoch feststellen, dass Pflege-

fachkraftstellen in den letzten 15 Jahren trotz eines deutlichen Anstiegs an Fallzahlen merklich 

reduziert wurden, das Stammpersonal also nicht entsprechend der Bedarfe angepasst wurde. 

Die Anzahl an Hilfskräften oder Teilzeitkräften ist dagegen insbesondere in der Altenhilfe im 

Verhältnis deutlich angestiegen (Greß/Stegmüller 2016: 13−14). Anders als in der Industrie 

wird Zeitarbeit in der Pflege nicht eingesetzt, um Auftragsspitzen zu bewältigen, sondern um 

den regulären Betriebsablauf und damit die Versorgung von Patient*innen und Bewohner*in-

nen aufrechtzuerhalten (Bräutigam et al. 2010: 5). Paradox erscheint hierbei die Tatsache, dass 

trotz eines Überangebots von Arbeitsplätzen in Festanstellung, also in einer Situation von Ar-

beitskräfteknappheit, Zeitarbeit einen Zulauf verzeichnen kann. Das überrascht, zumal Zeit-

arbeit in der Industrie häufig als wenig attraktiv diskutiert wird und beispielsweise die Unter-

suchung von Holtrup (2009) zu dem Ergebnis kommt, dass  

„die überwältigende Mehrheit der Gesprächspartner sehr gerne ihre Beschäftigung in der 
Zeitarbeit gegen ein ‚normales‘ Arbeitsverhältnis eintauschen würde, weil sie unzu-
reichende Einkommenschancen wahrnehmen und sie dauerhaft keine positive Entwick-
lungsperspektive für sich in der Zeitarbeit sehen“ (Holtrup 2009: 168).  

Daraus ergibt sich die Frage, wie sich der Anstieg von Zeitarbeit in der Pflege (Bräutigam et 

al. 2010; Klöpper 2011) bewerten lässt: Handelt es sich um ein rein prekäres Arbeitsverhältnis, 

wie es in arbeitssoziologischen Diskussionen verhandelt wird (z. B. Motakef 2015; Promberger 

2012)? Welche Bedeutung hat die Wahl einer solchen Beschäftigungsform für einzelne Fach-

kräfte, die offensichtlich ohne äußeren Druck eine Festanstellung gegen eine Beschäftigung in 

einem Betrieb der Arbeitnehmer*innenüberlassung eintauschen? Wie wird die Zunahme von 

Fachkräften aus der Zeitarbeit von bestehenden Teams wahrgenommen und von Einrichtun-

gen eingeordnet? Anhand empirischer Daten werden in diesem Beitrag Überlegungen zu den 

aufgeworfenen Fragen dargestellt. 

Zunächst gehen wir auf das Forschungsprojekt „ZAFH care4care“2 ein, auf das sich die wei-

teren Ausführungen beziehen. Im Anschluss daran wird dargestellt, wie Pflegefachkräfte in 
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Festanstellung die aktuelle Personalsituation in der Pflege bezüglich ihrer Berufszufriedenheit 

und Handlungsautonomie einordnen, um dann auf Motive von Fachkräften einzugehen, in 

eine Anstellung in der Zeitarbeit zu wechseln. Dabei skizzieren wir auch, wie ein solches Ar-

beitsverhältnis aus Sicht der Befragten erlebt wird. Dem gegenüber gestellt wird die Perspek-

tive von Leitungs- und Fachkräften in sogenannten „Normalarbeitsverhältnissen“. Anschlie-

ßend erfolgt die Betrachtung von Zeitarbeit im Hinblick auf Prekarität. Ein Ausblick fokussiert 

schlussendlich die mögliche Bedeutung der Entwicklung von Zeitarbeit für die deutsche Pfle-

gebranche. 

3 Methodik und Empirie  

Im Rahmen des Forschungsverbunds „ZAFH care4care: Fachkräftebedarf in der Pflege im 

Zeichen von Alterung, Vielfalt und Zufriedenheit“ wurden in einem Teilprojekt der Hoch-

schule Esslingen zwei Einrichtungen der Akutversorgung und zwei der stationären Langzeit-

pflege (alle in Baden-Württemberg verortet) mithilfe von qualitativen fokussierten multi- 

perspektivischen Betriebsfallstudien zwischen 2018 und 2019 untersucht. Zum einen wurden 

Einrichtungen ausgewählt, die nach eigener Aussage den Fachkräftebedarf entweder gut oder 

weniger gut decken können, zum anderen waren Gemeinsamkeiten und Unterschiede der ver-

schiedenen Settings von Interesse. Über die Methode der Betriebsfallstudien nahmen die For-

scher*innen begünstigende und hemmende Faktoren betrieblichen Handelns im Sinne von 

innerbetrieblichen Handlungskonstellationen in den Blick. Dabei wurden alle Personengrup-

pen interviewt, die für die Ausgestaltung pflegerischer Praxis eine zentrale Rolle spielen. Das 

Forschungskollektiv führte Interviews mit fünf Führungskräften und vier Beschäftigtenvertre-

tungen sowie sieben Gruppendiskussionen mit Pflegefachkräften durch. Die Auswertung er-

folgte mittels Dokumentarischer Methode (Amling/Vogd 2017; Nohl 2017). Es wurden die 

Handlungslogiken der Befragten herausgearbeitet, im Intrafallvergleich zueinander in Bezie-

hung gesetzt und anschließend die jeweiligen betrieblichen Ebenen fallübergreifend kontras-

tiert. Zusätzlich wurden sieben Interviews mit Pflegefachkräften miteinbezogen, die über Zeit-

arbeitsagenturen angestellt sind.  

Darüber hinaus fand eine dreistufige onlinegestützte Delphi-Befragung von pflegefachli-

chen Leitungen und Schulleitungen der Region Neckar-Alb und des Stadtkreises Stuttgart 

(Vollerhebung) statt. Die Proband*innen wurden hierbei zum betrieblichen Handeln und sei-

nen Reglementierungen sowie zur Bewertung von politischen Handlungen (Gesetzen, Verord-

nungen etc.) befragt. Die Region Neckar-Alb bildet im „Kleinen“ die Raumkategorien des 

Landes Baden-Württemberg ab (Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2002) der Stadt-

kreis Stuttgart zeigt die großstädtischen Besonderheiten auf. Das Sampling umfasste 468 Ein-

richtungen. Über alle drei Runden hinweg nahmen insgesamt 125 Befragte teil. Um einen 

Überblick über die Handlungsintensität im Rahmen der Fachkräftesicherung in den Einrich-

tungen der baden-württembergischen Pflegebranche zu erhalten, wurden Expert*innen gebe-

ten, diesen bislang wenig beleuchteten Sachverhalt anhand eines strukturierten Gruppenkom-

munikationsprozesses (Delphi-Befragung) zu erörtern (Häder/Häder 1995: 12). Anhand der 

Delphi-Befragung ließ sich analysieren, welche Strategien und Maßnahmen in der baden-würt-

tembergischen Pflegelandschaft Anwendung finden und welche Rahmenbedingungen dafür 
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als notwendig erachtet werden. Des Weiteren wurden u.a. innovative Ideen der Personalgewin-

nung und -bindung eruiert (Lämmel et. al 2019).  

Ergänzt werden die Erkenntnisse durch im Jahr 2019 durchgeführte Expert*innen-Inter-

views mit relevanten Stakeholdern der Pflegebranche. Diese haben eine validierende Funktion. 

Sie sollen Fragestellungen beantworten, die in den Erhebungen nicht vertieft werden konnten, 

aber dennoch projektrelevant sind.  

3.1 „Wie Männchen auf dem Spielfeld“ – Eingeschränkter Handlungs- 
spielraum für Fachkräfte aufgrund von Personalmangel  

Für die Bearbeitung der Frage, wie es zu einem Anstieg von Zeitarbeit in der Pflege bei ekla-

tantem Personalmangel kommen kann, ist von Bedeutung, wie in den Betrieben mit dem dau-

erhaft bestehenden Fachkräftebedarf umgegangen wird und wie die Pflegefachkräfte diesen in 

ihrem professionellen Handeln erleben. Gerade die Belastungssituation erscheint hier aus-

schlaggebend, weil sie mit verminderter Handlungsmacht und reduzierter professioneller Au-

tonomie verbunden wird. Die Fachkräfte kritisieren, dass die vom Arbeitgeber geschaffenen 

Rahmenbedingungen nicht mit den Ansprüchen an die zu leistende Arbeit vereinbar sind. 

„Und du bist halt der Kleinste unten. Du musst es umsetzen. Wie ist völlig egal. Ich sage 
immer: ‚Ihr gebt uns Mehl und ihr gebt uns Kirschen und ihr wollt eine Schwarzwälder‘. 
Das funktioniert nicht. ‚Ich kann euch Mehlpappe mit ein paar Kirschen drauf anbieten.‘“ 
(Pflegekraft, Klinik A, 564− 657) 

Die Pflegekraft beschreibt sich als wenig handlungsmächtig und verweist dabei auf ihre unter-

geordnete Position. Zudem sieht sie sich mit unrealistischen Erwartungen konfrontiert, zu 

deren Erfüllung sie angewiesen ist. Die Anforderungen betreffen die Qualität ihrer Arbeit, die 

sie scheinbar nicht (mehr) gewährleisten kann. Die Verantwortung für einen ganzheitlich ge-

dachten Pflegeprozess, welcher den hohen Qualitätskriterien der professionell Pflegenden ent-

spricht, wird in diesem Zitat an das Management zurückdelegiert, das entsprechende Ressour-

cen verantwortet. Aulenbacher betrachtet diesen bisweilen unlösbaren Widerspruch zwischen 

professionellen, vielfach nicht messbaren Erfordernissen auf der einen und zunehmender 

Ökonomisierung und Taylorisierung von verberuflichter Care-Arbeit auf der anderen Seite als 

substanzielle Gefahr für den Beruf: In der komplexen und ganzheitlichen Organisation von 

Pflegearbeit „werden Arbeitsvollzüge in einem Ausmaß taylorisiert, dass der fürsorgliche Cha-

rakter der Arbeit zerstört“ (Aulenbacher 2010: 153) wird. 

Ergebnisse aus den Gruppendiskussionen belegen, dass sich Pflegekräfte im Kontext von 

anhaltendem und eklatantem Fachkräftemangel (Isfort/Gessenich 2019: 10) sowie entspre-

chenden Kompensationsmaßnahmen der Einrichtung (z. B. Rotieren über verschiedene Stati-

onen hinweg) als fremdbestimmt und entmenschlicht beschreiben.  

„Im Elfenbeinturm sitzen und die Männchen auf dem großen Spielfeld hin und her schie-
ben ist das eine, aber die Soldaten, die wirklich an der Front arbeiten sollen, die machen 
das halt wirklich nur begrenzt mit.“ (Pflegefachkraft, Klinik A, 208−210) 

Aus dem Zitat geht hervor, dass sich die Pflegekraft von der Leitung als Verfügungsmasse 

adressiert und damit nicht in ihrer Individualität wahrgenommen sieht. Sie verbalisiert in einer 

Kriegsmetapher die hohe Arbeitsbelastung und verweist auf das von der Einrichtung institu-

tionalisierte Ausfallmanagement, das zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufs trotz hoher 
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Personalausfälle eingeführt wurde und das angestammte Personal zusätzlich belastet. Auf-

grund der empfundenen Diskrepanz zwischen mangelnder individueller Wertschätzung und 

hoher persönlicher Einsatzbereitschaft wird ein möglicher Ausstieg aus dem Arbeitsverhältnis 

angedeutet. Die Pflegefachkraft kritisiert zudem den durch zunehmende Ökonomisierung ge-

prägten Arbeitsalltag in Kliniken. „Die Beschäftigten im Krankenhaus erleben in ihrem Alltag 

nun, dass die Steuerungsinitiativen des Managements vor allem um Sparmöglichkeiten und 

neue mögliche Einnahmequellen kreisen“ (Vogd 2016: 282). Da das größte Einsparpotenzial 

der Betriebe bzw. des Managements bei den Personalkosten zu finden ist, werden seit den 

1990er Jahren Pflegestellen in erheblichem Umfang abgebaut (Simon 2016: 37−38).  

In einer weiteren Einrichtung ohne strategisches Ausfallmanagement wird die Relevanz des 

Teams deutlich, das den Umgang mit Personalausfällen eigenständig regelt. 

„Und wenn dann jemand von außen kommt, hospitiert, junges Mädchen, die sieht: die 
arbeiten Wochenende, die Bezahlung schlecht, dann Schaukeldienste. Und ich sage auch 
jedem […]: ‚Es kann sein, wenn du frei hast, heißt das nicht, du hast frei.‘“ (Pflegekraft, 
Pflegeheim C, 120−123) 

Neben dem Verweis auf die negativ bewerteten Arbeitsbedingungen und die geringe Entloh-

nung des Pflegeberufes in der Altenhilfe werden potentielle Kolleg*innen zusätzlich über die 

internen Regeln des Teams unterrichtet, die den generellen Anspruch auf Freizeit untersagen. 

Die Akzeptanz dieser Regeln bildet auch das Ein- oder Ausschlusskriterium in das bzw. aus 

dem Team. Aufgrund der Normalität von Personalausfällen erhält das Team eine zentrale Be-

deutung. Dank der entwickelten Teamroutinen kann Handlungsfähigkeit in einem von (Um-) 

Brüchen bedrohten Arbeitsalltag erst hergestellt oder aufrechterhalten werden. Nowak und 

Kolleg*innen sprechen in diesem Zusammenhang von „subjektiven Verarbeitungsweisen ent-

grenzter Verhältnisse“ (Nowak et al. 2012: 276), die hier aber kollektiv hergestellt werden (Fi-

scher et al. 2020: 51). Das Team reguliert und kompensiert als Kollektiv vielfach die Missstände 

des Systems, zu denen beispielsweise eine zu geringe Personaldecke oder der Mangel an Kon-

zepten im Umgang mit Engpässen gehören. Folglich hat die Einhaltung der Teamregeln für 

die Fachkräfte, den Betrieb und das „Funktionieren“ des Systems eine tragende Funktion. Aus 

diesem Grund geht von eben jenen Regeln ein großer sozialer Druck aus, der ein Sich-Ab-

grenzen kaum ermöglicht. 

3.2 „Es hat sich auf jeden Fall verbessert“ – Perspektive der Nutzer*innen 
von Zeitarbeit 

Um sich diesem Druck – versursacht durch den systemimmanenten Fachkräftemangel und die 

kollektiven Regulierungsbemühungen – zu entziehen, bietet Zeitarbeit den professionell Pfle-

genden offensichtlich die Möglichkeit eines „Teilausstiegs“: Die Zugehörigkeit zu einer kon-

kreten Einrichtung und zu einem Team wird aufgekündigt, während die Berufszugehörigkeit 

erhalten bleibt. 

 „Da arbeite ich dann einfach so vor mich hin und muss mich nicht mit den normalen 
Dingen von der Station beschäftigen – wie Einspringen, irgendwelche Sachen, die nicht 
laufen, […] lauter solche Dinge. Mit denen muss ich mich nicht mehr beschäftigen, weil 
ich nicht Teil von diesem Team bin. Klar arbeite ich auch mit denen zusammen und man 
wird auch gut integriert, aber ich weiß halt, es ist egal, was da schiefläuft. Es ist mir eigent-
lich dann egal, weil ich bin nach einer gewissen Zeit wieder weg.“ (Pflegekraft, Zeitarbeit 
4, 64−71)  
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Betont wird hier die Chance, sich den Teamroutinen, der Organisation und damit ebenfalls 

dem sozialen Druck der geteilten Verantwortung – sowohl für den Betriebsablauf als auch für 

die Versorgung von Patient*innen oder Bewohner*innen – zu entziehen. Während dezidiert 

die Pflegetätigkeit im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, werden organisationale Fragestel-

lungen an die Zeitarbeitsfirma abgetreten.  

Die Spezifik von Care-Berufen, welche als weiblich codiert (Riegraf 2019: 764) eine ganz-

heitliche Allzuständigkeit im beruflichen Selbstverständnis zugrunde legt, wird somit umgan-

gen. Zudem werden die Selbstverständlichkeit, eigene Bedürfnisse hinter die Sorge um das 

Wohlergehen von Patient*innen und Bewohner*innen zu stellen, die Solidarität mit den Kol-

leg*innen sowie die Identifikation mit der Einrichtung konterkariert. Die Anstellung über eine 

Zeitarbeitsfirma eröffnet die Option, diesen Widerspruch aus Sorgeverantwortung im Kontext 

von Fachkräftemangel auf der einen und persönlichen Interessen und Forderungen bzw. 

Selbstfürsorge auf der anderen Seite aufzulösen, indem individuell passende Rahmenbedin-

gungen festgelegt werden können. Becker beschreibt diese Praktiken als einen Ausdruck der 

„Erosion von Loyalität gegenüber dem Unternehmen“ (Becker 2016: 155) als Folge „übermä-

ßiger Marktzentrierung“ (ebd.: 158).  

„Und da hat der Chef mir halt die zwei Angebote nochmal hingelegt und dann hab ich aber 
gesagt, dass ich das so nicht machen möchte, weil da war halt Vollzeit. Ich hab ihm dann 
gesagt, dass ich zwei Kinder hab und lieber Teilzeit […] und im Umkreis eben arbeiten 
möchte. Und das hat er also akzeptiert.“ (Pflegekraft, Zeitarbeit 6, 267−272) 

Die Pflegekraft unterstreicht, dass ihr die Anstellung über einen Zeitarbeitsbetrieb einen Zu-

gewinn an Selbstbestimmung und Zeitsouveränität einbringt, der ihr die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf ermöglicht. An einer anderen Stelle im Interview hebt die Befragte neben 

der Gestaltung der Arbeitsbedingungen auch die Steigerung der eigenen Handlungsmacht her-

vor, wenn es darum geht, Missstände und die eigenen Interessen zu formulieren:  

„Also schon fast 100 Prozent anders (lacht). Es hat sich auf jeden Fall verbessert. Also 
dadurch eben, dass ich gehen kann, wenn ich möchte, und dass ich mir nicht mehr alles 
gefallen lassen muss. Und wenn die PDL [Pflegedienstleitung; A. d. V.] was zu mir sagt, 
dann kann ich argumentieren und werd nicht klein mit Hut wie die anderen, also wie die 
Festangestellten, die vielleicht Angst um ihre Arbeit haben […]. Wenn die PDL mir halt 
irgendwas an den Kopf knallt, was überhaupt nicht stimmt, dann kann ich zurück argu-
mentieren und notfalls ruf ich halt bei mir im Büro an und die klären das dann.“ (Pflege-
kraft, Zeitarbeit 6, 293−300) 

Nicht direkt in einer Einrichtung angestellt zu sein und jederzeit den Einsatzort wechseln zu 

können, ermöglicht es der Fachkraft, offen Konflikte mit Vorgesetzten innerhalb der Betriebe 

auszutragen oder sich zu entziehen, ohne dass es Folgen für die eigenen Arbeitsbedingungen 

hat. Sie verortet sich außerhalb der Einrichtungshierarchie und kann gegebenenfalls die Zeit-

arbeitsagentur in einer Mediationsfunktion hinzuziehen. Im Gegensatz zu den Festangestellten 

muss sie im Konfliktfall nicht um ihre Anstellung fürchten und hat die Agentur als „Rücken-

deckung“, an die stellvertretend Aushandlungen delegiert werden können. Die Trennung zwi-

schen täglichen Arbeitsabläufen und Vorgesetztenfunktion sorgt hierbei für eine weitgehend 

konfliktfreie Kooperation mit der Zeitarbeitsagentur. Jedoch findet sich in den verschiedenen 

Erzählungen eine große Bandbreite an Beschäftigungsformen in der Zeitarbeit, die sich hin-

sichtlich Gehalt, Absicherung, Zusatzleistungen, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder 

der Einhaltung von Arbeitsrecht deutlich voneinander unterscheiden. Es gibt Agenturen, die 



  AIS-Studien 13 (2) 2020: 142–157 

 

150 

 

neben einer tarifangelehnten Bezahlung inklusive Schichtzulagen eine Vielzahl von individuell 

ausgehandelten Sondervergütungen bieten – abhängig von der Distanz zwischen Wohn- und 

Einsatzort, Qualifikation, Flexibilität oder Arbeitsumfang. Des Weiteren werden beispiels-

weise Kilometerpauschalen sowie Verpflegungsgeld ausgezahlt, Firmenwagen mit Tankkarte 

auch zur privaten Nutzung überlassen oder Fahrt- als Arbeitszeiten angerechnet (Pflegefach-

kraft, Zeitarbeit 5, 180−205). Das sind Zusatzleistungen, die das Stammpersonal in einer Ein-

richtung oftmals nicht erhält. Es wird aber auch von hohen Flexibilitätsanforderungen durch 

Einsätze in täglich wechselnden Einrichtungen (Pflegekraft, Zeitarbeit 2, 271−274) oder von 

arbeitsrechtlichen Verstößen berichtet, die vor Gericht verhandelt wurden (Pflegekraft, Zeit-

arbeit 3, 25−49). Die Aushandlung von Rahmenbedingungen und somit auch die potentiellen 

Risiken (beispielsweise in Bezug auf Arbeitsschutz oder finanzielle Absicherung) werden folg-

lich individualisiert (Klöpper 2011: 3). Die Entscheidung für die Aufnahme einer Zeitarbeits-

beschäftigung stellt einen häufig gewählten individualisierten Lösungsansatz (z. B. Nowak et 

al. 2012: 279) in der historisch durch geringe kollektive Konfliktbereitschaft und einen niedri-

gen Organisationsgrad (Schröder et al. 2017: 103) gekennzeichneten „Semiprofession“ (Aulen-

bacher 2010: 153) dar.  

„Ich finde, dass Leasing wie ein stummer Streik ist.“ (Pflegekraft, Zeitarbeit 1, 773) 

Zwar gibt es vereinzelt kollektive Arbeitskämpfe (Behruzi 2018; Hedemann et al. 2017; Win-

disch 2017), diese finden aber in unserem Material keine Erwähnung und stehen somit mög-

licherweise nicht unmittelbar als Handlungsoption oder Vergleichsfolie zur Verfügung. Viel-

mehr ist festzustellen, dass es beispielsweise durch Zeitarbeit oder auch die mittlerweile 

politisch unterbundene Form der selbständigen Erwerbstätigkeit in der Pflege „zur Aneignung 

einer Marktlogik durch die Betroffenen“ (Schürmann/Gather 2018: 174) kommt. Dabei han-

delt es sich laut Karina Becker um eine „eigensinnige Praktik“ (Becker 2016: 155), die als „par-

tieller Exit vom traditionellen pflegerischen Berufsethos“ (ebd.: 157) gedeutet werden kann. 

Während Christoph Bräutigam und Kolleg*innen in ihrer Untersuchung aus dem Jahr 2010 

„die Brücke in den Arbeitsmarkt als entscheidend“ (Bräutigam et al. 2010: 36) dafür identifi-

zieren, warum Arbeitnehmer*innen Zeitarbeit in der Pflege wählen, bildet unser Material das 

Gegenteil ab. Den Interviewten zufolge sprechen die meisten Einrichtungen, die Zeitarbeits-

kräfte einsetzen, Angebote für eine Festanstellung aus. Diese werden allerdings von den Be-

fragten zugunsten einer Zeitarbeitsbeschäftigung abgelehnt. Die „Brücke in den Arbeits-

markt“ existiert somit, wird aber nicht als attraktive Alternative wahrgenommen.  

3.3 „Sie haben uns Schaden angerichtet, egal, wen wir bestellt haben“ – 
Perspektive von Führungskräften und Stammbelegschaft  

Auch wenn Zeitarbeitskräfte, wie eben ausgeführt, durchaus Vorteile aus dieser Beschäfti-

gungsform ziehen, wird sie von Einrichtungsleitungen und regulär beschäftigten Fachkräften 

ambivalent eingeschätzt. Die Gruppendiskussionen verdeutlichen, dass Zeitarbeitnehmer*in-

nen die Qualifikation für den Beruf abgesprochen und sie gleichzeitig aus dem Team ausge-

schlossen werden. Teamzugehörigkeit wird mit einer kollektiven, umfassenden Sorgeverant-

wortung verknüpft, der sich Zeitarbeitskräfte laut Stammpersonal teilweise entziehen.  

„Da waren jetzt Zeitarbeitsfirmen, Fremdfirmen, bei denen wir dann gesagt haben: ‚Okay, 
wir brauchen jetzt eine Fachkraft. Wir haben Mangel an Fachkraft.‘ Und sie haben uns 
Schaden angerichtet – egal, wen wir bestellt haben. Die haben nicht das geleistet, was sie 
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leisten sollten. Dann haben wir untereinander mit den Fachkräften, mit unserem PDL ent-
schlossen: Wir arbeiten jetzt Doppelschichten, damit wir niemanden von der Fremdfirma 
haben, damit einigermaßen die Arbeit läuft, weil ihr wisst, was sie machen.“ (Pflegefach-
kraft, Pflegeheim C, 42−48)  

Die Fachkräfte aus der Arbeitnehmer*innenüberlassung werden vom festangestellten Personal 

als Bedrohung und Mehrbelastung gesehen, weshalb sich das Team mit der Führungskraft 

solidarisiert und zusätzlichen Aufwand in Kauf nimmt, um den Einsatz von Zeitarbeitskräften 

zu verhindern. Das Team nimmt für die Beschäftigten in der Pflege einen zentralen Stellenwert 

bei der Bewältigung ihres Arbeitsalltags ein; der Zugang zu diesem wird den Zeitarbeitskräften 

jedoch oftmals nicht zugestanden. Teamzugehörigkeit bedeutet in diesem Kontext gegensei-

tige Unterstützung, Verlässlichkeit und Solidarität. Es wird berichtet, dass ohne den Zusam-

menhalt im Kollegium das Arbeitspensum in der täglichen Versorgung nicht zu bewältigen 

wäre. Wenn aufgrund von dauerhaftem Personalmangel nicht betriebsintern auf diese Res-

source zugegriffen werden kann, kommen Zeitarbeitskräfte zum Einsatz, die sowohl von so-

zialen Beziehungen als auch von betrieblichen Zusatzleistungen, Fort- und Weiterbildungen, 

Gesundheitsförderung etc. ausgeschlossen sind. 

Die ebenfalls in Pflegeheim C arbeitende Führungskraft beschreibt die Vorteile, die der 

Wechsel in ein Zeitarbeitsverhältnis für Fachkräfte hat. Gleichzeitig schließt sie aber aus, dem 

Stammpersonal ähnliche Zugeständnisse beispielsweise hinsichtlich der Arbeitszeitgestaltung 

zu machen – aus Angst vor einem „Präzedenzfall“ innerhalb des Betriebes. 

„Die Leasingfirmen werben ja durchaus damit: ‚Kommen Sie zu uns. Sie diktieren die Ar-
beitszeiten. Sie sagen, was Sie wollen und was nicht.‘ Und wenn ich hier eine Leasingkraft 
habe, die nicht die gewünschten Arbeitszeiten kriegt oder mit der Wohnbereichsleitung 
nicht zurechtkommt, dann geht sie zu ihrem Chef und sagt: ‚Bitte nächsten Monat andere 
Firma‘. Das ist überhaupt kein Problem. Auch die Bereitschaft, sich einzulassen auf einen 
Arbeitgeber, mit allem was dazugehört – und dazu gehören auch Konflikte und mal unbe-
queme Arbeitszeiten und einspringen müssen –, das lässt einfach nach. […] Wenn zu mir 
eine Fachkraft kommt und sagt ‚Ich möchte nur Frühdienst machen‘ und ich stimme dem 
zu, dann schaffe ich einen Präzedenzfall und dann werden alle kommen. […] Geht nicht. 
Das kriege ich aber bei einer Zeitarbeit hin.“ (Pflegedienstleitung, Pflegeheim C, 479−491) 

Die Führungskraft erläutert hier die Schwierigkeit, die Arbeitsorganisation unter ungleichen 

Arbeitsbedingungen zu gestalten. Die Arbeitnehmer*innenüberlassung hat Rahmenbedingun-

gen geschaffen, die in regulärer Beschäftigung nicht durchsetzbar sind bzw. nicht zugestanden 

werden. Es findet demnach in diesem Betrieb eine systematische Ungleichbehandlung der Ar-

beitnehmer*innengruppen statt.  

„Die Praxis zeigt, dass damit auch die Bereitschaft der Gesamtbelegschaft, widersprüchli-
che Anforderungen hinzunehmen bzw. diese selbst zu einer Lösung zu führen, sinkt. […] 
Schließlich wird den Stammbeschäftigten durch ihre Zusammenarbeit mit Organisations-
externen direkt vor Augen geführt, dass ihre Qualifikation am Markt so stark nachgefragt 
wird, dass Krankenhäuser und ambulante Pflegeeinrichtungen dafür mehr zu zahlen bereit 
und auch im Stande hierzu sind.“ (Becker 2016: 155) 

Die Aushandlung individuell passgenauer Rahmenbedingungen wird an Zeitarbeitsfirmen de-

legiert, die wiederum Forderungen einzelner Fachkräfte mit den Einrichtungen direkt verhan-

deln. Zwar kann diese Form der individualisierten Interessensvertretung die kollektive Durch-

setzung von veränderten Arbeitsbedingungen untergraben, gleichzeitig wird aber durch das 
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Abwandern in Zeitarbeitsfirmen indirekt Kritik an den herrschenden Arbeitsbedingungen ge-

übt und somit der Druck auf die gesamte Branche erhöht. Einerseits kommt es somit zu einer 

weiteren Verknappung des Fachkräfteangebots für reguläre Anstellungen. Andererseits sind 

Einrichtungen durch Fachkraftquoten dazu gezwungen, auf Forderungen der Zeitarbeitsfir-

men einzugehen, die über einen ebenfalls unzureichenden Fachkräftepool verfügen und gege-

benenfalls Einrichtungen für das beste Angebot untereinander ausspielen. Dieses Spannungs-

feld kann dazu führen, dass Veränderungsprozesse innerhalb der Pflegebranche angestoßen 

werden. 

In der Delphi-Befragung von Führungskräften wurde das Thema Zeitarbeit lediglich in 

Bezug auf betriebliches Handeln im Bereich der Personalentwicklung erwähnt. Die Befragten 

bezeichneten Zeitarbeit als stabilisierenden Faktor, um die Dienstplansicherheit zu gewähr-

leisten und damit z. B. die Freistellung von Mitarbeitenden für Fort- und Weiterbildung zu 

garantieren. Daraus könnte man schließen, dass diese Beschäftigungsform für das Manage-

ment keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt, um Fachkräfte zu halten und zu gewin-

nen. In den Betriebsfallstudien wird jedoch deutlich, dass der Einsatz von Zeitarbeitskräften 

stark negativ konnotiert ist, möglicherweise als Tabubruch gesehen und deshalb ungern öffent-

lich gemacht wird. 

„Und wir waren tatsächlich an einem Punkt, wir müssen jetzt etwas tun, was wir nie tun 
wollten, nämlich Leasingkräfte beschäftigen. Da mussten wir uns wirklich auch innerlich 
einen Ruck geben. Das war so, ich kann nicht sagen ein ungeschriebenes Gesetz, aber ir-
gendwie hat man das Gefühl, es ist eine Bankrotterklärung, wenn man Leasingkräfte be-
schäftigen muss.“ (Führungskraft, Pflegeheim C, 33)  

Die Beschäftigung von Fachkräften aus der Zeitarbeit symbolisiert für die Führungskraft das 

Scheitern ihrer bisherigen Personalstrategie und damit der eigenen Bemühungen, Personal zu 

gewinnen und zu halten. Der Rückgriff auf Arbeitnehmer*innenüberlassungen stellt eine un-

beliebte Notlösung dar, die mit Scham behaftet ist. Dieser Schritt könnte als Diskreditierung 

der eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten hinsichtlich der Personalführung oder aber als Ab-

lehnung der Führungspersönlichkeit seitens der Mitarbeitenden im Rahmen der stark familiär 

geprägten Arbeitsatmosphäre der Altenhilfe gedeutet werden. Im Kontext der Konkurrenz 

von Einrichtungen um begrenzte Personalressourcen ist es demnach nachvollziehbar, dass 

Zeitarbeit in der Außenkommunikation keine große Rolle spielt. 

4 Verschiebungen der Prekarität von Zeitarbeit und  
regulärer Beschäftigung  

In Bezug auf die Frage, inwieweit Zeitarbeit im Vergleich zu einer regulären Beschäftigung in 

der Pflege als prekäre Erwerbsform eingeordnet werden kann, muss zunächst geklärt werden, 

welche Definition von Prekarität Anwendung findet. Der Begriff Prekarität ist nicht abschlie-

ßend definiert und wird stets in Relation zu festgelegten „gesellschaftliche[n] Normalitätsstan-

dards“ (Brinkmann et al. 2006: 17) betrachtet. Nach Brinkmann und Kolleg*innen kann  

„ein Erwerbsverhältnis als prekär bezeichnet werden, wenn die Beschäftigten aufgrund ih-
rer Tätigkeit deutlich unter ein Einkommens-, Schutz- und soziales Integrationsniveau sin-
ken, das in der Gegenwartsgesellschaft als Standard definiert und mehrheitlich anerkannt 
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wird. Und prekär ist Erwerbsarbeit auch, sofern sie subjektiv mit Sinnverlusten, Anerken-
nungsdefiziten und Planungsunsicherheit in einem Ausmaß verbunden ist, das gesellschaft-
liche Standards deutlich zuungunsten der Beschäftigten korrigiert.“ (ebd.) 

Diese Definition verdeutlicht, dass der konventionelle Prekaritätsbegriff beim Thema Zeitar-

beit in der Pflege nicht greift. Unseren Analysen zeigen, dass die angeführte Definition prekä-

rer Arbeit nicht unmittelbar auf die beschriebenen Arbeitsverhältnisse von Zeitarbeitskräften 

in der Pflege übertragbar ist – zumal es häufig zu einer selbstgesteuerten Aushandlung verbes-

serter Arbeitsbedingungen kommt, die sowohl das Einkommensniveau als auch sonstige Le-

bensbereiche in Zusammenhang mit Planbarkeit etc. mit einschließen. Demnach bedarf es 

eines erweiterten Prekaritätsbegriffs, wie ihn beispielsweise Klenner und Kolleg*innen ver-

wenden. Neben Erwerbsverhältnissen werden dabei auch Lebenszusammenhänge fokussiert 

(Klenner et al. 2011: 1), wodurch der doppelten Vergesellschaftung von Frauen Rechnung 

getragen werden kann (Becker-Schmidt 2003: 12). Pflegekräfte greifen zum Teil auf Arbeitneh-

mer*innenüberlassungen zurück, um einen vollständigen Berufsausstieg aufgrund von Pla-

nungs-, Gestaltungs- und Anerkennungsdefiziten durch eine „übermäßige Marktzentrierung“ 

(Becker 2016: 158) in der Pflege zu vermeiden und wieder mehr Zeitsouveränität durch selbst-

bestimmte Dienstzeiten zu erhalten. Erkennbar ist hierbei ein individuelles Aushandeln ver-

schiedener Prekaritätsdimensionen, die entsprechend der jeweiligen biographischen Bedürf-

nisse gewichtet werden. Die Interviews mit Zeitarbeitskräften verdeutlichten, dass ein Arbeits-

verhältnis in Festanstellung im Vergleich zur aktuellen Beschäftigungsform als zunehmend 

prekär eingeordnet wird. Das gilt insbesondere dann, wenn die „zentralen Charakteristika von 

Prekarität im Lebenszusammenhang“ wie „Planungs- und Gestaltungsunsicherheiten des Le-

bens, Unterschreiten historisch gegebener Normalitätsstandards, Lebensgestaltung auf Wider-

ruf sowie eingeschränkte Handlungsalternativen, Ohnmachts- und Diskriminierungserfahrun-

gen“ (Klenner et al. 2011: 418) angelegt werden. 

Prekarität in der Pflege kann nicht nur an der formalen Beschäftigungsform festgemacht 

werden, weil sich auch das Arbeitsverhältnis in Festanstellung als zunehmend prekär beschrei-

ben lässt. Angesichts der Arbeitsbedingungen unter Personalknappheit sind – wie oben dar-

gestellt – beispielsweise Planbarkeit, Sinnhaftigkeit, Anerkennung und Gesundheitsschutz bei 

regulärer Beschäftigung ebenfalls nicht mehr unbedingt gegeben. Zudem verschärft sich dieser 

Umstand durch eine wachsende Anzahl an Zeitarbeitsfirmen. Die bisherigen industriesozio-

logischen Analysen von Zeitarbeit bescheinigen der Stammbelegschaft dagegen ein geringeres 

Risiko und ordnen im Vergleich dazu Arbeitnehmer*innenüberlassungen als weniger attraktive 

Beschäftigungsform ein. Da Zeitarbeit in der Pflege häufig anderen Mechanismen als in der 

Industrie folgt, ist die Debatte um prekäre Beschäftigung nicht unmittelbar übertragbar und 

muss neben der rein erwerbszentrierten Perspektive auf Arbeit immer auch Lebensumstände 

und unbezahlte Reproduktionsarbeit fokussieren.  

5 Ausblick 

Unsere Studie hat gezeigt, dass die Verhandlung von Prekarität in weiblich codierten Berufen 

wie der Pflege offensichtlich anders gelagert ist als in der Industrie. Dies macht einerseits einen 
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geschlechtersoziologischen Blick auf die Diskussion um Zeitarbeit nötig. Andererseits ergän-

zen die hier dargestellten Widersprüche die Diskussionen um Prekarität im Care-Kontext. 

Zeitarbeit in der Pflege wird häufig als individuelle (Teil-)Exitstrategie gewählt, um tempo-

rär aus dem betrieblichen Gesamtgefüge auszusteigen (Riedlinger et al. 2020: 215). Indirekt 

wird dadurch Kritik an den herrschenden Rahmenbedingungen geübt. So können Arbeitneh-

mer*innenüberlassungen individuelle Beschäftigungsbedingungen aushandeln, die in einem 

regulären Angestelltenverhältnis nicht durchsetzbar sind. Zeitarbeit in der Pflege lässt sich hin-

sichtlich der Motivlagen derer, die sich für diese Erwerbsform entscheiden, auch als Wider-

standspraxis bzw. zumindest als Möglichkeit des Sich-Abgrenzens deuten. Die Betroffenen 

versuchen durch diese Strategie mit dem aufgrund zunehmender Entgrenzung und Ökonomi-

sierung entstandenen massiven Druck umzugehen, der die vorherrschenden Arbeitsbedingun-

gen bestimmt. Zeitarbeitsbetriebe bieten Fachkräften in der Pflege Gelegenheiten, eben jene 

Marktlogiken für die Durchsetzung der eigenen Interessen zu nutzen. Allerdings wird dadurch 

die kollektive Interessensvertretung innerhalb der Einrichtung geschwächt. Indirekt steigt wie-

derum der Handlungsdruck auf die gesamte Branche, wenn Zeitarbeit an Bedeutung gewinnt.  

Die Forderung nach einem von einer geplanten Bundesratsinitiative des Landes Berlin an-

strebten Verbot von Zeitarbeit in der Pflege – ähnlich zu dem der Soloselbständigkeit – er-

scheint vor diesem Hintergrund zwiespältig. Das Sichtbarwerden von Bedürfnissen und Mo-

tivationen von Zeitarbeiter*innen in der Pflege kann Hinweise darauf liefern, wie gute Arbeit 

in der Pflege gestaltet und der Pflegeberuf insgesamt attraktiver gemacht werden kann. Arbeit-

nehmer*innenüberlassungen puffern Berufsausstiege ab und schaffen Arbeitsbedingungen, an 

denen sich Einrichtungen ein Beispiel nehmen können, um den Pflegekräften eine zufrieden-

stellendere Rahmung zu bieten.  

Damit Zeitarbeit in der Pflege nicht dazu führt, dass sich die Arbeitsbedingungen für die 

Stammbelegschaft verschlechtern, müssen die temporären Tätigkeitsbereiche für Zeitarbei-

ter*innen klar definiert werden. Zudem muss die Einarbeitungsphase mitgedacht und mit zu-

sätzlichen Ressourcen ausgestattet werden. Des Weiteren ist die Berücksichtigung von Team-

routinen als zentrales Moment für die Bewältigung des deutlich gestiegenen Arbeitsauf-

kommens unerlässlich. Der Einsatz von Zeitarbeit sollte nicht in Konkurrenz zur Ressourcen-

ausstattung des Stammpersonals stehen. Vielmehr müssen Lösungen angestrebt werden, die 

Ungleichbehandlungen zwischen diesen Beschäftigungsverhältnissen reduzieren und gleich-

zeitig eine kollektive Interessenvertretung ermöglichen, um die Arbeitsbedingungen in der 

Pflege nachhaltig zu verbessern.  

Wünschenswert sind außerdem weitere Forschungsarbeiten, welche die Bedeutung von 

Zeitarbeit in der Pflege auch vor dem Hintergrund der sich aktuell in verschiedenen Bundes-

ländern bildenden Pflegekammern als potentielle Kollektivpartner in den Blick nehmen.  
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Kommentar zum Beitrag „‚Leasing ist wie ein 
stummer Streik‘ – Zeitarbeit in der Pflege“ 
 
Lena Weber 1  
 

Prekarisierungen und Geschlecht 

Der Beitrag von Isabelle Riedlinger, Gabriele Fischer, Nora Lämmel und Tanja Höß unter-

sucht aus einer sehr spannenden Perspektive, wie es dazu kommt, dass das aus Sicht der Ar-

beitssoziologie bisher eher negativ aufgefallene Beschäftigungsverhältnis der Leiharbeit im Be-

reich der Pflege eine innovative „individuelle (Teil-)Exitstrategie“ zu sein scheint. Gleichzeitig 

wird in der Studie auch auf die zahlreichen Missstände im Pflegebereich hingewiesen (Schicht- 

und Teilzeitarbeit, Befristungen, geringes Lohnniveau). Am Ende des Artikels beziehen sich 

die Autorinnen auf den Aspekt der „Prekarität“ und verweisen auf den in der Frauen- und 

Geschlechterforschung weitergeführten Diskurs zur „Prekarität im Lebenszusammenhang“. 

Diesen möchte ich hier aufgreifen, um zu zeigen, wie sich die theoretischen Perspektiven im 

Forschungsfeld Arbeit, Organisation und Geschlecht gegenseitig befruchten und erweitern 

können. 

In der sozialwissenschaftlichen Debatte hat sich der enge Prekaritätsbegriff, der vor allem 

auf die ökonomische und Erwerbsdimension zielte (Castel 2000; Castel/Dörre 2009) und u. a. 

Kritik aus der Geschlechterforschung erhalten hat (Aulenbacher 2009), zu einem breiten Pre-

karitätsverständnis gewandelt, das auf die Prekarität des Lebenszusammenhangs hinweist (But-

ler 2012; Lorey 2012; Klenner et al. 2011; Manske/Pühl 2010; Völker 2011).  

Von Feministinnen wurde beanstandet, dass für bestimmte Berufsfelder eine prekäre Be-

schäftigung seit jeher gegeben war und insbesondere sogenannte typische Frauenberufe, wie 

es die Pflege darstellt, betraf (Aulenbacher 2009). Problematisch erscheint ebenso, dass alle 

nicht dem Normalarbeitsverhältnis entsprechenden Arbeitsverhältnisse als prekär beschrieben 

werden (Ernst 2010) und deren Beitrag zum gesellschaftlichen Wohlstand damit implizit ge-

schmälert bzw. abgesprochen wird. Gerade in Bezug auf den Pflegeberuf wird deutlich – und 

die Corona-Pandemie hat dies noch mehr ins kollektive Bewusstsein befördert – dass auch 

prekäre Beschäftigte ‚systemrelevant‘ sind. 
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Der breitere Prekaritätsbegriff bzw. die prozessorientierte Perspektive der Prekarisierung 

begreift Prekarität als einen Möglichkeitsraum jenseits des ‚Konventionellen‘ und ‚Normalen‘ 

(Manske/Pühl 2010). Unter dem Terminus versteht sich dann, eine jedem Menschen inne-

wohnende Verwundbarkeit, die durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen unterschiedlich 

anerkannt und abgesichert wird, womit der Fokus auf die Prekarität herstellenden bzw. verde-

ckenden Prozesse gelenkt wird (Völker 2011). Neben den restriktiven Bedingungen, die aus 

ökonomisch-prekären Lebens- und Arbeitsarrangements resultieren können, werden so auch 

Potentiale der Selbstbestimmung, Autonomie und alternativen Lebensweisen sichtbar.  

Bisher sind diese Innovationspotentiale vor allem für sich wandelnde Geschlechterarran-

gements angenommen worden, dergestalt, dass eine ökonomisch wie sozial verunsicherte Le-

benslage – jenseits dessen, was als ‚Normalität‘ gilt – einen Möglichkeitsraum schafft, unkon-

ventionelle geschlechtliche Arbeitsteilungen zu leben, am Gegenstand von Paarbeziehungen 

(Klenner et al. 2011; Klammer et al. 2012; Wimbauer/Motakef 2020). Die Leiharbeiter*innen 

in der Pflege zeigen, wie in einem feminisierten Berufsfeld, das seit jeher prekäre Beschäftigung 

kennt, Handlungsautonomie und Planungssicherheit für die Pflegekräfte durch die Vermitt-

lung über die Leiharbeitsagentur entstehen können – entgegen den Erfahrungen aus anderen 

Berufsfeldern. Die notwendige Randbedingung dafür stellt der Fachkräftemangel dar. Es be-

darf einer tieferen Analyse, als es hier geschehen kann, ob und inwiefern sich an diesem Bei-

spiel – so klein das Phänomen auch bisher ist – Zusammenhänge zwischen Feminisierung und 

Abwertung der Pflege auflösen oder gar zu Aufwertung verändern. 
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